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1. Neuregelung bei der Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern  
 ab 1.1.2018 
 
Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen wurden 
die Grenzen für selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren An-
schaffungs- und Herstellungskosten bestimmte Grenzen nicht überschreiten, – sog. geringwertige Wirt-
schaftsgüter (GWG) – angehoben. Danach gilt ab 1.1.2018: 
 
Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 800 € (bis 31.12.2017 = 410 
€) nicht übersteigen, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort abgeschrieben werden. 
Wird von dem Recht Gebrauch gemacht, sind GWG, die den Betrag von 250 € (bis 31.12.2017 = 150 €) 
übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei denn, diese Angaben sind aus der Buch-
führung ersichtlich. Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 800 €, 
gelten für Wirtschaftsgüter über 800 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen. 
 
Computerprogramme: Die in den Einkommensteuer-Richtlinien genannte Grenze für die Behandlung 
von Computerprogrammen wie Trivialprogramme in Höhe von 410 € war an die Grenze für die Bewer-
tungsfreiheit geringwertiger Wirtschaftsgüter angelehnt. Im Rahmen der nächsten Überarbeitung der 
Einkommensteuer-Richtlinien ist auch hier eine Anhebung auf 800 € vorgesehen. 
 
Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG über 250 € (bis 31.12.2017 = 150 €) und 
unter 1.000 € in einen jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie 
brauchen dann nicht in ein laufendes Verzeichnis aufgenommen werden. Auch Wirtschaftsgüter unter 
250 € (bis 31.21.2017 unter 150 €) können in den Sammelposten aufgenommen werden und müssen 
nicht zwingend im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden. 
 
Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder den Sammelpos-
ten für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt werden 
kann.  
 
Überlegung: In Hinblick auf diese Neuregelungen lohnt sich – aus steuerlicher Sicht und wenn wirt-
schaftlich sinnvoll – ggf. die Beschaffung derartiger Wirtschaftsgüter in das Jahr 2018 zu verlagern, um 
damit die besseren Abschreibungsbedingungen zu nutzen. 
 
 
2. Kassen-Nachschau ab 1.1.2018 
 
Aufgrund der im Rahmen von Außenprüfungen wiederholt festgestellten Manipulationen an Registrier-
kassen hat der Gesetzgeber mit dem „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen“ auch eine sog. Kassen-Nachschau implementiert.  
 
Diese kann ab 1.1.2018 in den Geschäftsräumen von Steuerpflichtigen während der üblichen Ge-
schäfts- und Arbeitszeiten und außerhalb einer Außenprüfung durchgeführt werden. Eine vorhe-
rige Ankündigung ist nicht erforderlich. Abweichend davon dürfen Wohnräume gegen den Willen 
des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten werden. 
 
Die Kassen-Nachschau stellt ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Prüfung des ordnungsgemäßen 
Einsatzes des elektronischen Aufzeichnungssystems, der Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen 
und der ordnungsgemäßen Übernahme der Aufzeichnungen in die Buchführung dar.  
 
Die von der Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen haben die relevanten Aufzeichnungen, Bücher 
und Organisationsunterlagen auf Verlangen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. Sofern die Daten in 
elektronischer Form vorliegen, gelten die bekannten Verpflichtungen bezüglich des Datenzugriffs bzw. 
der maschinellen Auswertung.  
 



Kontrolliert werden können sowohl Registrierkassen, computergestützte Kassensysteme und der ord-
nungsgemäße Einsatz des elektronischen Aufzeichnungssystems wie auch offene Ladenkassen.  
 
Bitte beachten Sie! Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Geschäftsräumen, die der 
Öffentlichkeit zugänglich sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises des Finanzbeamten zuläs-
sig. Dies gilt z. B. auch für Testkäufe. 
 
Im Falle von offenen Ladenkassen kann der Amtsträger zur Prüfung der ordnungsgemäßen Kassenauf-
zeichnungen einen sog. „Kassensturz“ verlangen sowie sich die Aufzeichnungen der Vortage vorlegen 
lassen. 
 
Besteht ein Anlass zu Beanstandungen der Kassenaufzeichnungen, -buchungen oder der zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung, kann der Amtsträger – nach schriftlichem Hinweis – ohne vorherige 
Prüfungsanordnung zur Außenprüfung übergehen.  
 
 
3. Informationsaustausch in Steuersachen 
 
Am 30.9.2017 begann auf Grundlage des neuen Common Reporting Standard (CRS) der erste automati-
sche Informationsaustausch über Finanzkonten zwischen Deutschland und 49 Staaten und Gebieten für 
den Meldezeitraum 2016. Derzeit haben sich bereits über 100 Staaten und Gebiete dazu bekannt, den 
gemeinsamen Meldestandard einzuführen. Durch diese Regelung werden Informationen über Konten 
bzw. Vermögensanlagen zwischen den an diesem Informa-tionsaustausch teilnehmenden Staaten und 
Gebieten automatisch ausgetauscht. 
 
Weltweit bestehen zwischen den teilnehmenden Staaten und Gebieten schon über 2000 bilaterale Aus-
tauschbeziehungen. Weitere Staaten und Gebiete werden ab dem 30.9.2018 hinzukommen.  
 
Anmerkung: Gemeldet werden u. a. Namen, Adresse, Kontonummer, Kontostände von Depots und 
Einlagekonten sowie Verkaufserlöse aus Finanzgeschäften, Treuhandgesellschaften und Stiftungen. 
Nach dem OECD-Standard für den automatischen Informa-tionsaustausch über Finanzkontendaten sind 
nicht nur Konten von natürlichen Personen, sondern auch von juristischen Personen sowie Rechtsträ-
gern einschließlich Trusts und Stiftungen meldepflichtig. Darüber hinaus umfasst der Standard auch die 
Pflicht zur Prüfung passiver Non Financial Entities und die Meldung der natürlichen Personen, die diese 
Rechtsträger tatsächlich beherrschen – also die Mitteilung der dahinter stehenden wirtschaftlich Berech-
tigten, die sog. „beneficial owners“.  
 
 
4. Kein „Spekulationsgewinn“ bei selbst genutzten Ferienhäusern und 
 Zweitwohnungen 
 
Zu den steuerpflichtigen Einkünften gehören auch Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften – 
sog. „Spekulationsgeschäften“. Dazu zählen u. a. Veräußerungen von Grundstücken, bei denen der Zeit-
raum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt.  
 
Werden die Grundstücke im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung aus-
schließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegange-
nen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt, unterfallen sie nicht der Steuerpflicht. 
 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seiner Entscheidung vom 27.6.2017 wird ein Gebäude auch 
dann zu eigenen Wohnzwecken genutzt, wenn es der Steuerpflichtige nur zeitweilig bewohnt, sofern es 
ihm in der übrigen Zeit als Wohnung zur Verfügung steht.  Danach setzt die Nutzung zu „eigenen 
Wohnzwecken“ weder die Nutzung als Hauptwohnung voraus noch muss sich dort der Schwerpunkt der 
persönlichen und familiären Lebensverhältnisse befinden.  
 



Anmerkung: Ein Steuerpflichtiger kann deshalb mehrere Gebäude gleichzeitig zu eigenen Wohnzwe-
cken nutzen. Erfasst sind daher auch Zweitwohnungen, nicht zur Vermietung bestimmte Ferienwohnun-
gen und Wohnungen, die im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzt werden. Nach dieser 
Entscheidung sind nicht dauernd bewohnte Zweitwohnungen und ausschließlich eigengenutzte Ferien-
wohnungen nicht von der steuerlichen Begünstigung ausgenommen.  
 
 
5. Verteilung der außergewöhnlichen Belastung auf verschiedene Jahre 
 
Zu den steuerlich ansetzbaren „außergewöhnlichen Belastungen“ zählen u. a. Krankheitskosten (Arzt-
kosten, Fahrtkosten, Zuzahlungen für Medikamente), sofern Ihre Krankenkasse diese Leistungen nicht 
übernimmt, Pflege- und Pflegeheimkosten für die eigenen Eltern, sofern die Pflegeversicherung diese 
Leistungen nicht übernimmt, Umbaukosten für behindertengerechtes Wohnen, Unterhaltskosten etc. 
 
Die Aufwendungen sind grundsätzlich in dem Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen, in dem 
der Steuerpflichtige sie geleistet hat. Dies bestätigte der Bundesfinanzhof (BFH) mit seinem Be-
schluss vom 12.7.2017. Auch fremdfinanzierte Aufwendungen – im entschiedenen Fall Umbaukosten 
für behindertengerechtes Wohnen –, die als außergewöhnliche Belastungen anzuerkennen sind, können 
nur im Jahr des tatsächlichen Abflusses, also der Verwendung der Darlehensmittel, berücksichtigt wer-
den.  
 
Wirken sich außergewöhnliche Belastungen in dem Veranlagungszeitraum, in dem sie geleistet werden, 
mangels eines hinreichenden Gesamtbetrags der Einkünfte nicht aus, sieht das Gesetz – nach Auffas-
sung des BFH – keine Möglichkeit vor, den restlichen Betrag in einen anderen Veranlagungszeitraum 
zu übertragen oder auf mehrere Veranlagungszeiträume zu verteilen. 
 
Anmerkung: Das Finanzgericht Saarland entschied mit Urteil vom 6.8.2013, dass solche Aufwendun-
gen auf mehrere Jahre verteilt und damit auch steuerlich wirkungsvoller angesetzt werden können. In-
wieweit diese Entscheidung mit dem neuen Urteil des BFH überholt ist und inwieweit die Finanzver-
waltung die Auffassung des BFH teilt, ist zzt. nicht absehbar. Bei größeren Umbaukosten kann überlegt 
werden, diese auf zwei oder mehrere Jahre zu strecken und in den jeweiligen Veranlagungsjahren zu 
bezahlen und dann entsprechend steuerlich geltend zu machen. Lassen Sie sich im Bedarfsfall beraten. 
 
 
6. Scheidungskosten nicht mehr steuerlich ansetzbar 
 
Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) sind seit der Änderung des Ein-
kommensteuergesetzes im Jahr 2013 grundsätzlich vom Abzug als außergewöhnliche Belastung ausge-
schlossen. Das Abzugsverbot greift nur dann nicht ein, wenn der Steuerpflichtige ohne die Aufwendun-
gen Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem 
üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) kommt in seiner Entscheidung vom 18.5.2017 zu dem Entschluss, dass die 
Kosten, die ein Ehegatte für ein Scheidungsverfahren aufwendet, regelmäßig nicht zur Sicherung seiner 
Existenzgrundlage und seiner lebensnotwendigen Bedürfnisse dienen. Hiervon kann nur ausgegangen 
werden, wenn die wirtschaftliche Lebensgrundlage des Steuerpflichtigen bedroht ist. Eine derartige 
existenzielle Betroffenheit liegt bei Scheidungskosten nicht vor, selbst wenn das Festhalten an der Ehe 
für den Steuerpflichtigen eine starke Beeinträchtigung seines Lebens darstellt. 
 
Anmerkung: Der BFH betont in seiner Pressemitteilung vom 16.8.2017, dass er die Kosten einer Ehe-
scheidung bis zur Änderung des Einkommensteuergesetzes im Jahr 2013 als außergewöhnliche Belas-
tung zwar berücksichtigt hat. Dies ist jedoch nach der Neuregelung nicht länger möglich. Der Gesetzge-
ber will die Steuererheblichkeit von Prozesskosten auf einen engen Rahmen zurückführen und Schei-
dungskosten vom Abzug als außergewöhnliche Belastung bewusst ausschließen. 
 
 



7. Steuern sparen mit der „Haushaltshilfe“ 
 
Der Gesetzgeber fördert Privathaushalte, die haushaltsnahe Dienstleistungen von Minijobbern verrich-
ten lassen, auf besondere Art und Weise. Das Finanzamt erkennt 20 % der gesamten Aufwendungen, 
maximal jedoch 510 € im Jahr, als Minderungsbetrag bei der Steuerschuld an. Anders als bei Wer-
bungskosten oder Sonderausgaben, deren Anerkennung lediglich das steuerpflichtige Einkommen redu-
ziert, vermindert der Absetzungsbetrag für Minijobs in Privathaushalten die Einkommensteuer unmit-
telbar.  
 
Die von den Privathaushalten an die Minijob-Zentrale abzuführenden Abgaben betragen 14,8 %. Durch 
die Absetzbarkeit von 20 % der Arbeitgeberaufwendungen für den Minijobber kann sich bei der Steuer-
erklärung hier ein echtes Plus ergeben. 
 
Beispiel: Zum 1.1.2017 stellte ein Ehepaar eine Haushaltshilfe z. B. eine Putzfrau ein. Die Haushaltshil-
fe ist gesetzlich krankenversichert und unterliegt im Minijob nicht der Rentenversicherungspflicht. Das 
Ehepaar zahlt der Haushaltshilfe eine Vergütung von 180 € im Monat. Die Steuerschuld des Ehepaares 
für das Jahr 2017 beträgt 8.500 €. 
 
An die Minijob-Zentrale zu zahlen: (12 Monate x 180 € = 2.160 x 14,8 % =) 319,68 € Absetzungsbe-
trag: (2.160 Lohn + 319,68 € Abgaben = 2.479,68 € x 20 % =) 495,94 € 
 
Durch die Berücksichtigung des Absetzungsbetrags vermindert sich die Einkommensteuer nachträglich 
um 495,94 € auf 8.004,06 €. Die Steuerersparnis übersteigt den Betrag, den das Ehepaar für die Haus-
haltshilfe an die Minijob-Zentrale abzuführen hat, um 176,26 € (495,94 € abzüglich 319,68 €) im Jahr. 
 
Vorteil Unfallversicherungsschutz: Angemeldete Haushaltshilfen sind offiziell gesetzlich bei den 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten auf allen damit zusammenhängenden Wegen und auf dem direkten 
Weg von ihrer Wohnung zur Arbeit und zurück unfallversichert. Beschäftigt ein Arbeitgeber die Haus-
haltshilfe „schwarz“, kann der Unfallversicherungsträger den Privathaushalt für die entstandenen Un-
fallkosten in die Haftung nehmen. 
 
 
8. Überlegungen und Handlungsbedarf zum Jahresende 2017 
 
KINDERGELD-ANTRAGSFRIST ÄNDERT SICH AB 2018: Mit dem sog. Steuerumgehungsbe-
kämpfungsgesetz wurde überraschend noch eine Änderung zum Kindergeld eingeführt, mit der ein 
Kindergeldantrag ab dem 1.1.2018 nur noch für sechs Monate rückwirkend gestellt werden kann.  
 
Hier gilt insbesondere zu beachten, dass Kindern auch nach deren Erstausbildung weiterhin Kindergeld 
zustehen kann, wenn sie eine weitere Ausbildung beginnen. Grundsätzlich haben die Eltern zwar An-
spruch auf den Kinderfreibetrag. Bei der sog. Günstigerprüfung zwischen der Auswirkung des Kinder-
freibetrags und des Kindergelds wird aber nicht das ausbezahlte Kindergeld berücksichtigt, sondern der 
grundsätzliche Anspruch auf das Kindergeld zugrunde gelegt, d. h. dass das Kindergeld angerechnet 
wird, auch wenn es wegen verspäteter Antragstellung gar nicht ausgezahlt wurde. 
 
Anmerkung: Insbesondere für erwachsene Kinder zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr sollte grund-
sätzlich rechtzeitig und vorsorglich ein Antrag bei der Familienkasse gestellt werden, wenn die Kinder-
geldgewährung möglich erscheint.  
 
WEIHNACHTSFEIER/BETRIEBSVERANSTALTUNG: Für Betriebsveranstaltungen seit dem 
1.1.2015 wurde die bis zum 31.12.2014 geltende Freigrenze von 110 € in einen „Freibetrag“ umgewan-
delt. So bleiben Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung 
und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversiche-
rungspflichtig.  
 



Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der Teilnehmerkreis 
setzt sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer Person begleitet werden. Die 
Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf jede Person ein geldwerter Vorteil von 
100 € entfällt.  
 
Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzu-
rechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten Vorteil von 100 €, der den Freibetrag von 110 
€ nicht übersteigt und daher nicht steuerpflichtig ist. Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vor-
teil 200 €. Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein steuerpflichti-
ger geldwerter Vorteil von jeweils 90 €. Er bleibt dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeit-
geber mit 25 % pauschal besteuert.  
 
Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehö-
rigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung wird als 
„üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als zwei Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf die 
Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach können auch mehrtägige Betriebsver-
anstaltungen begünstigt sein. Übersteigt der Betrag 110 €, ist der Vorsteuerabzug (insgesamt) nicht 
möglich. 
 
GESCHENKE AN GESCHÄFTSFREUNDE: Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute 
Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren Geschäftspartnern mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzu-
wendungen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B.  Kunden, Ge-
schäftsfreunde –, dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro 
Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) 
nicht übersteigen.  
 
Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke über-
reicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem Um-
fang.  
 
Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbear-
tikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger.  
 
Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem Pau-
schalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand 
stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der Empfänger ist von der Steuerübernahme zu unterrichten.  
 
Anmerkung: Der Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit Urteil vom 7.6.2017 die Übernahme dieser Steuer 
nunmehr als „weiteres Geschenk“ beurteilt. Ein Betriebsausgabenabzug käme danach nicht in Betracht, 
wenn der Wert des Geschenks und die dafür anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € übersteigen. Da-
mit wäre das Abzugsverbot auch dann anzuwenden, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe 
der Pauschalsteuer überschritten wird. 
 
Das Bundesfinanzministerium teilt mit Schreiben vom 14.9.2017 zur Anwendung neuer BFH-
Entscheidungen jedoch mit, dass es die Grundsätze dieses Urteils nicht anwenden, sondern nach 
der bisherigen Handlungsweise verfahren will. Danach ist bei der Prüfung der Freigrenze aus Verein-
fachungsgründen allein auf den Betrag der Zuwendung abzustellen. Die übernommene Steuer ist nicht 
mit einzubeziehen. 
 
Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeitsju-
biläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € müssen nicht pauschal besteuert werden. 
Das gilt auch für Geschenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden Beitrag). Übersteigt der Wert für ein 
Geschenk an Geschäftsfreunde jedoch 35 €, ist es nicht als Betriebsausgabe absetzbar! 
 



GESCHENKE AN ARBEITNEHMER: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den übli-
chen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er auch 
die besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe 
von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pau-
schaler Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings sozialversicherungspflichtig. Der 
Arbeitgeber kann die Aufwendungen als Betriebsausgaben ansetzen. 
 
SONDERABSCHREIBUNG FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: Werden be-
wegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können kleine und mittlere Betriebe – unter 
weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in den folgenden vier 
Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt 
bis zu 20 % in Anspruch nehmen.  
 
Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschreibung bean-
spruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 
 
Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei 
Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 €.  
 
INVESTITIONSABZUGSBETRAG – NEUE REGELN SEIT 2016: Steuerpflichtige können für 
neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder her-
stellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 
90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw. Gewinngrenzen (wie bei der Sonderab-
schreibung) –, bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich ge-
winnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 
200.000 € je Betrieb nicht übersteigen.  
 
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die Regelungen zum Investitionsabzugsbetrag geändert. 
Daraus ergeben sich je nach Jahr der Bildung des Investitionsabzugsbetrags unterschiedliche Vorausset-
zungen.  
 
Bildung eines Investitionsabzugsbetrags bis zum 31.12.2015: Ein Unternehmer will in den nächsten 
drei Jahren für seinen Betrieb eine „bestimmte“ Maschine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. Hier-
für kann er bereits für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaf-
fungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt.  
 
Schafft der Unternehmer nunmehr „diese spezielle Maschine“, für die er den Investitionsabzugsbetrag in 
Anspruch genommen hat, innerhalb der nächsten drei Jahre an, kann er die Bemessungsgrundlage für 
die weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf 30.000 € im Anschaffungsjahr vermin-
dern, um die erforderliche steuerliche Hinzurechnung auszugleichen. Zusätzlich kann er eine Sonderab-
schreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen. 
 
Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ab dem 1.1.2016: Durch das Steueränderungsgesetz 2015 
wurde insofern eine gewisse Flexibilisierung herbeigeführt, als dass ein Investitionsabzugsbetrag auch 
in Anspruch genommen werden kann, ohne dass dafür ein „bestimmtes“ Wirtschaftsgut angeschafft 
werden muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuerpflichtige die Summen der Abzugsbeträge und 
der hinzuzurechnenden oder rückgängig zu machenden Beträge nach amtlich vorgeschriebenen Datens-
ätzen durch Datenfernübertragung übermittelt. 
 
Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr rück-
gängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. Dafür 
werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen! 
 
Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 
23.3.2016 darf ein Investitionsabzugsbetrag nicht allein deshalb versagt werden, weil der Antrag erst 



nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die Steuervergüns-tigung kann danach zur Kompensation eines 
Steuermehrergebnisses der Außenprüfung eingesetzt werden. 
 
 
9. Verjährung von Forderungen 
 
Zahlungsansprüche des täglichen Geschäftsverkehrs, die der regelmäßigen Verjährungsfrist (drei Jahre) 
unterliegen, verjähren mit Ablauf des 31.12. des Jahres. Demnach verjähren also die Forderungen, die 
2014 entstanden sind, am 31.12.2017.   
 
Forderungen auf den Kaufpreis oder den Werklohn entstehen, wenn der Unternehmer seine vertragliche 
Leistung erbracht hat. Auf eine Rechnungsstellung kommt es nicht an. Ist die Forderung aus einem 
Kaufvertrag z. B. am 1.3.2014 entstanden, beginnt die Verjährung am 31.12.2014; d. h. dass die Forde-
rung bis zum 31.12.2017 nicht verjährt. 
 
Der Schuldner hat dann nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von drei Jahren (Regelverjäh-
rungsfrist) die Möglichkeit, sich für Forderungen aus Kauf- und Werkverträgen auf die Verjährung sei-
ner Schuld zu berufen und die Erfüllung des Anspruchs zu verweigern. Auch wenn die Forderung wei-
terhin besteht, können Unternehmer ihren Anspruch nicht mehr erfolgreich gerichtlich durchsetzen, 
wenn sich der Schuldner auf die Verjährung beruft. 
 
Eine mündliche oder schriftliche Mahnung verhindert die Verjährung nicht. Diese wird allerdings 
unterbrochen, wenn der Schuldner einen Teil der Forderung begleicht. Ab dann beginnt die drei-
jährige Verjährung erneut zu laufen. 
 
Durch ein gerichtliches Mahnverfahren – also ein Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides – kann die 
Verjährung gehemmt werden. Daher sollte für Forderungen aus 2014 noch vor dem 31.12.2017 ein 
Mahnbescheid beantragt werden, in dem die Forderung genau definiert wird. 
 
Anmerkung: Unternehmer sollten rechtzeitig vor dem 31.12.2017 prüfen, ob sie im Jahr 2014 Leistun-
gen an Kunden erbracht haben, die noch nicht gezahlt wurden, und entsprechende Maßnahmen – even-
tuell über ihren Anwalt – einleiten. 
 
 
10.  Das neue Transparenzregister 
 
Durch eine Änderung im Geldwäschegesetz wurde das sog. Transparenzregister eingeführt. Das Regis-
ter ist eine rein elektronische Plattform, die Angaben über die hinter einem Unternehmen stehenden 
wirtschaftlich berechtigten Personen enthält.  
 
Als wirtschaftlich berechtigte Personen sind natürliche Personen zu verstehen, die an einer juristischen 
Person oder eingetragenen Personengesellschaft mehr als 25 % der Kapitalanteile oder der Stimmrechte 
besitzen oder auf andere Art auch Kontrolle über die Gesellschaft ausüben.  
 
Die neuen Transparenzpflichten betreffen alle juristischen Personen des Privatrechts (u. a. AG, GmbH, 
UG [haftungsbeschränkt], Vereine, Genossenschaften, Stiftungen, Europäische Aktiengesellschaft [SE], 
KG a. A.), eingetragenen Personengesellschaften (u. a. OHG, KG, Partnerschaften) sowie „Rechtsge-
staltungen“, d. h. bestimmte Trusts und Treuhänder von nicht rechtsfähigen Stiftungen mit eigennützi-
gem Stiftungszweck und Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion ent-
sprechen. 
 
Von der Mitteilungspflicht ist die GbR grundsätzlich nicht betroffen, es sei denn, sie hält Anteile 
an einer GmbH. Ergeben sich die im Transparenzregister einzutragenden Daten aus öffentlich 
einsehbaren und elektronisch abrufbaren Registern, wie z. B. Handels-, Partnerschafts-, oder 
Genossenschaftsregistern, sind Mitteilungen an das Transparenzregister nicht notwendig.  



 
Bei bislang nicht elektronisch hinterlegter Gesellschafterliste entfällt die Meldepflicht nicht. Daher ist 
grundsätzlich individuell zu prüfen, ob die wirtschaftlich Berechtigten sich bereits aus den Registern 
ergeben. 
 
Juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften haben Angaben zu den wirtschaftlich 
Berechtigten dieser Vereinigungen einzuholen, aufzubewahren, aktuell zu halten und der registerfüh-
renden Stelle unverzüglich elektronisch mitzuteilen.  
 
Die Mitteilungen mussten erstmals zum 1.10.2017 erfolgen. Mit der Führung des Transparenzregisters 
wurde die Bundesanzeiger Verlags GmbH beauftragt. Der Link zum Transparenzregister lautet: 
http://www.transparenzregister.de 
 
Anmerkung: Ein Verstoß gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten kann mit einem Bußgeld 
von bis zu 100.000 € oder, bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen bis zu 1 
Mio. € belegt werden. 
 
 
11.  Höhere Bußgelder für Handynutzung am Steuer und bei Behindern von  
 Rettungskräften 
 
Autofahrer, die für Polizei- und Hilfskräfte keine Rettungsgasse bilden, müssen künftig mit einem Buß-
geld bis zu 200 € rechnen. Kommt es darüber hinaus zu einer weiteren Behinderung, Gefährdung oder 
Sachbeschädigung, kann es bis zu 120 € teurer werden. Außerdem droht ein einmonatiges Fahrverbot. 
Das sieht die Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vor, der der Bundesrat 
am 22.9.2017 zugestimmt hat. 
 
Die Bußgelder für Verstöße gegen die Pflicht, bei Blaulicht oder Einsatzhorn sofort freie Bahn zu schaf-
fen, wurden ebenfalls angehoben. Beide Verstöße sind gleich schwer zu bewerten und müssen deshalb 
auch weiter gleich geahnt werden. 
 
Das neue Handy-Verbot enthält eine technikoffene Formulierung, die sicherstellen soll, dass sich Fahr-
zeugführer während der Fahrt grundsätzlich nicht durch Informations-, Kommunikations- und Unterhal-
tungsmittel ablenken lassen. Die Bedienung der Geräte mittels Sprachsteuerung und Vorlesefunktion 
bleibt zulässig, ebenso deren sekundenschnelle Nutzung. Bei einem Verstoß gegen die geänderten Vor-
schriften zur Nutzung elektronischer Geräte drohen erhöhte Bußgelder. 
 
 
12.  Beitragspflicht für Industrie- und Handelskammern verfassungsgemäß 
 
Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts organisiert, 
an die die Kammermitglieder Beiträge zahlen müssen. Pflichtmitglied ist, wer im Bezirk der jeweils 
regional zuständigen IHK einen Gewerbebetrieb betreibt.  
 
Mit Beschluss vom 12.7.2017 legte das Bundesverfassungsgericht nunmehr fest, dass die an die 
Pflichtmitgliedschaft in der IHK gebundene Beitragspflicht verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden 
ist. Gerade die Pflichtmitgliedschaft sichert nach Auffassung des Gerichts, dass alle regional Betroffe-
nen ihre Interessen einbringen können und diese fachkundig vertreten werden. Dies ist auch mit Blick 
auf die weiteren Aufgaben der IHK, Prüfungen abzunehmen und Bescheinigungen zu erteilen, gefragt.  
 
 
13.  Fortbildungspflicht für Makler 
  
Nach der Zustimmung des Bundesrates vom 22.9.2017 zum Gesetz zur Einführung einer Berufszulas-
sungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter sind Makler und 
Verwalter künftig verpflichtet, sich innerhalb von drei Jahren insgesamt 20 Stunden fortzubilden. Eben-
falls fortbilden müssen sich Verwalter von Mietimmobilien.  



 
Lediglich Makler und Verwalter, die einen staatlich anerkannten Aus- oder Fortbildungsabschluss wie 
Immobilienkaufmann oder Immobilienfachwirt haben, sind in den ersten drei Jahren nach Aufnahme 
ihrer Tätigkeit von der Fortbildungspflicht befreit.  
 
Durch die Einführung der Fortbildungspflicht wurde der geplante Sachkundenachweis ersetzt, der vor-
sah, dass Makler und Verwalter ihre Kenntnisse vor Industrie- und Handelskammern belegen. 
 
Das Gesetz verpflichtet Immobilienverwalter zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung, Mak-
ler sind hiervon ausgenommen. 
 
 
14.  Immobilieninserate – Immobilienmakler müssen Daten aus dem  
 Energieausweis angeben 
  
Die Energieeinsparverordnung verpflichtet Verkäufer und Vermieter vor dem Verkauf und der Vermie-
tung einer Immobilie in einer Immobilienanzeige in kommerziellen Medien zu Angaben über den Ener-
gieverbrauch, wenn zu diesem Zeitpunkt ein Energieausweis vorliegt. Der Immobilienmakler ist nicht 
Adressat dieser Informationspflicht. 
 
Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs hat ein Immobilienmakler jedoch unter dem Gesichts-
punkt einer Irreführung der Verbraucher durch Vorenthalten wesentlicher Informationen die Verpflich-
tung, notwendige Angaben zum Energieverbrauch in die Anzeige aufzunehmen. Zu den wesentlichen 
Informationen, die angeführt werden müssen, rechnen die Art des Energieausweises (Energiebedarfs-
ausweis oder Energieverbrauchsausweis), der wesentliche Energieträger für die Heizung, das Baujahr 
des Wohngebäudes, die Energieeffizienzklasse und der Wert des Endenergiebedarfs oder Endenergie-
verbrauchs. 
 
 
15.  Hinweispflicht des Reiseveranstalters gegenüber den Reisenden zur  
 Mängelanzeige 
 
Nach den gesetzlichen Regelungen ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die Reise so zu erbringen, dass 
sie die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Taug-
lichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern. 
Ist die Reise in diesem Sinne mangelhaft, mindert sich für die Dauer des Mangels der Reisepreis. 
 
Die Minderung des Reisepreises tritt allerdings nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unter-
lässt, den Mangel anzuzeigen. 
 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Reisebestätigung, die der Reiseveranstalter dem Reisenden bei 
oder unverzüglich nach Vertragsschluss auszuhändigen hat, unter anderem Angaben über die Obliegen-
heit des Reisenden enthalten muss, wie z. B. dem Reiseveranstalter einen aufgetretenen Mangel anzu-
zeigen. 
 
Dazu haben die Richter des Bundesgerichtshofs in ihrem Urteil vom 21.2.2017 Folgendes entschieden: 
„Hat der Reiseveranstalter den Reisenden nicht ordnungsgemäß auf seine Obliegenheit hingewiesen, 
ihm einen Reisemangel anzuzeigen, wird vermutet, dass der Reisende die Mangelanzeige nicht schuld-
haft versäumt hat.“ 
 
 
16.  Gebrauchtwagenkauf - „gekauft wie gesehen“ 
 
Bei einem Gebrauchtwagenkauf nutzen die Beteiligten häufig bestimmte Formulierungen, um die Haf-
tung des Verkäufers für Mängel des Wagens auszuschließen. Oft wird dabei die Wendung „gekauft wie 
gesehen“ gewählt. In einer aktuellen Entscheidung hat sich das Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) 
damit auseinandergesetzt, was dies im Einzelfall bedeuten kann. 



 
Im entschiedenen Fall kaufte eine Frau einen gebrauchten Pkw für ca. 5.000 €. Nach einiger Zeit wollte 
sie das Fahrzeug zurückgeben und ihren Kaufpreis zurückerhalten. Sie behauptete, das Fahrzeug habe 
einen erheblichen Vorschaden, von dem sie beim Kauf nichts gewusst habe. Der Verkäufer bestritt ei-
nen Vorschaden und berief sich außerdem darauf, dass man mit der benutzten Formulierung „gekauft 
wie gesehen“ Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen habe. 
 
Nach den Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen hatte der Wagen einen erheblichen, nicht 
vollständig und fachgerecht beseitigten Unfallschaden. Beide Kotflügel wiesen Spachtelarbeiten und 
eine Neulackierung auf. Das OLG entschied zugunsten der Käuferin. Nach seiner Auffassung schließt 
die Formulierung „gekauft wie gesehen“ einen Gewährleistungsanspruch des Käufers nicht aus. 
 
Diese Formulierung gilt nur für solche Mängel, die ein Laie ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen 
bei einer Besichtigung erkennen kann. Dass dem Verkäufer der Vorschaden ebenfalls nicht bekannt 
war, spielte keine Rolle. Denn für den Gewährleistungsanspruch ist eine Arglist des Verkäufers nicht 
Voraussetzung. Auch das Argument des Verkäufers, die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten eines 
privaten Verkäufers würden überspannt, greift nicht. Denn ihm hätte freigestanden, im Kaufvertrag ei-
nen umfassenden Haftungsausschluss für alle ihm nicht bekannten Mängel zu vereinbaren. 
 
 
17. Treueprämie - Anrechnung auf Mindestlohn 
 
In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall war in einem Arbeitsvertrag (hier: 
Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb für Geflügel) vereinbart, dass der Mindestlohn je Stunde 7,75 € 
beträgt. Der Arbeitnehmer erhielt jedoch für geleistete Arbeit einen Bruttostundenlohn von 7,15 €, eine 
Schichtzulage von 0,10 € brutto und eine Treueprämie von 0,50 € brutto. Er vertrat die Auffassung, dass 
die Treuprämie nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden darf. 
 
Die Richter des BAG kamen jedoch zu dem Entschluss, dass die Treueprämie mindestlohnwirksam und 
somit eine Anrechnung zulässig ist. Ob und in welchem Umfang der Mindestlohnanspruch neben der 
Grundvergütung durch weitere Leistungen erfüllt wird, bestimmt sich danach, ob die vom Arbeitgeber 
erbrachten (Zusatz-)Leistungen die Normzwecke der Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen 
in dem entsprechenden Wirtschaftszweig und den TV-Mindestbedingungen sichern. Gemessen daran ist 
die vom Arbeitgeber geleistete Treueprämie mindestlohnwirksam. Er hat diese vorbehaltlos neben der 
Grundvergütung als Teil der Vergütung gezahlt. 
 
 
18.  Mindestlohn - Feiertagsvergütung - Nachtarbeitszuschlag  
 
Die Höhe der Entgeltfortzahlung an Feiertagen bestimmt sich – soweit kein höherer tariflicher oder 
vertraglicher Vergütungsanspruch besteht – nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) und dem Min-
destlohngesetz (MiLoG). Sieht ein Tarifvertrag einen Nachtarbeitszuschlag vor, der auf den tatsächli-
chen Stundenverdienst zu zahlen ist, ist auch dieser mindestens aus dem gesetzlichen Mindestlohn zu 
berechnen. 
 
Zwar gewährt das MiLoG nur Ansprüche für tatsächlich geleistete Arbeitsstunden. Nach dem EFZG hat 
der Arbeitgeber aber für Arbeitszeit, die aufgrund eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, dem Arbeitneh-
mer das Arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte (Entgeltausfallprinzip). 
Dies gilt auch dann, wenn sich die Höhe des Arbeitsentgelts nach dem MiLoG bestimmt. Ein Rückgriff 
des Arbeitgebers auf eine vertraglich vereinbarte niedrigere Vergütung scheidet aus. 
 
 
19.  Pfändungsschutz für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszulagen 
 
Zulagen für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind Erschwerniszulagen und damit im Rahmen des 
Üblichen unpfändbar. Zulagen für Schicht-, Samstags- oder sog. Vorfestarbeit sind dagegen der Pfän-



dung nicht entzogen. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in seiner Entscheidung vom 23.8.2017 
festgelegt.  
 
Hinsichtlich der Frage, in welchem Umfang und welcher Höhe Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit als „üblich“ und damit unpfändbar anzusehen sind, kann an die Regelungen im Einkom-
mensteuergesetz angeknüpft werden. Danach gilt:  
 
Steuerfrei sind Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit neben 
dem Grundlohn gezahlt werden, soweit sie 
1. für Nachtarbeit 25 %, 
2. vorbehaltlich der Nummern 3 und 4 für Sonntagsarbeit 50 %, 
3. vorbehaltlich der Nummer 4 für Arbeit am 31.12. ab 14 Uhr und an den gesetzlichen Feiertagen 125 

%, 
4. für Arbeit am 24.12. ab 14 Uhr, am 25. und 26.12. sowie am 1.5. 150 % des Grundlohns nicht über-

steigen. 
 
In ihrer Begründung führten die BAG-Richter an, dass der Gesetzgeber im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
die Ausgleichspflichtigkeit von Nachtarbeit geregelt hat, die von ihm als besonders erschwerend bewer-
tet wurde. Sonntage und gesetzliche Feiertage stehen kraft Verfassung unter besonderem Schutz. Das 
ArbZG ordnet an diesen Tagen ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot an. Damit geht der Gesetzge-
ber auch hier von einer Erschwernis aus, wenn an diesen Tagen dennoch gearbeitet wird. 
 
 
20. Konkurrenztätigkeit im Arbeitsverhältnis kann zu fristloser Kündigung führen 
 
Solange das Arbeitsverhältnis besteht, ist dem Arbeitnehmer jede Konkurrenztätigkeit untersagt. Eine 
gesellschaftsrechtliche Beteiligung von 50 % an einer juristischen Person eröffnet jedenfalls dann maß-
geblichen Einfluss auf den Geschäftsbetrieb, wenn Beschlüsse der Gesellschaft mit Stimmenmehrheit 
gefasst werden müssen. 
 
Agiert diese Gesellschaft unter 50%iger Beteiligung des Arbeitnehmers während des Bestehens seines 
Arbeitsverhältnisses konkurrierend im Handelszweig des Arbeitgebers am Markt, stellt dieses nach Auf-
fassung des LAG Schleswig-Holstein in seinem Urteil vom 12.4.2017 einen wichtigen Grund für eine 
fristlose Kündigung wegen Verstoßes gegen das vertragliche Wettbewerbsverbot dar. 
 
 
21.  Kündigung eines GmbH-Geschäftsführers aus Altersgründen 
 
Das Erreichen eines Alters von 60 Jahren kann im Dienstvertrag mit einem GmbH-Geschäftsführer als 
Altersgrenze vereinbart werden, die eine ordentliche Kündigung rechtfertigt. Wenn gewährleistet ist, 
dass dem Geschäftsführer nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen eine betriebliche Altersver-
sorgung zusteht, verstößt eine derartige Regelung nicht gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz. Das haben die Richter des Oberlandesgerichts Hamm am 19.6.2017 entschieden.  
 
Als Begründung führten das OLG auf, dass das Anforderungsprofil für Unternehmensleiter regelmäßig 
besonders hoch ist. Daher kann sich aus betriebs- und unternehmensbezogenen Interessen ein Bedürfnis 
für die Vereinbarung einer Altersgrenze ergeben, die unter dem gesetzlichen Renteneintrittsalter liegt.  
 
Des Weiteren kann ein Unternehmen ein legitimes Interesse daran haben, frühzeitig einen Nachfolger in 
der Unternehmensleitung zu installieren. Erhält dann ein aufgrund der Altersklausel vorzeitig ausschei-
dender Geschäftsführer sofort eine betriebliche Altersversorgung, ist seinen Interessen an einer sozialen 
Absicherung Rechnung getragen.  
 
Unter diesen Voraussetzungen ist daher – nach Auffassung des OLG – eine vereinbarte Altersgrenze, 
die deutlich unterhalb des gesetzlichen Renteneintrittsalters liegt, als mit dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz vereinbar anzusehen. 



 
 
22.  Falsche Angaben im Unterhaltsverfahren - Verlust des Unterhaltsanspruchs 
 
Nach einer Trennung kann der bedürftige Ehegatte Unterhalt vom ehemaligen Partner verlangen, wenn 
dieser über mehr Einkommen als der andere verfügt. Kommt es zu Streit hierüber, entscheidet das Fami-
liengericht. 
 
Das Gericht kann aber auch einem eigentlich Berechtigten Unterhalt versagen, wenn er im Prozess nicht 
die Wahrheit sagt und eigenes Einkommen verschweigt. Über einen solchen Fall hatte das Oberlandes-
gericht Oldenburg (OLG) zu entscheiden. 
 
Im entschiedenen Fall nahm die Ehefrau nach der Trennung einen Minijob an. Sie verlangte Trennungs-
unterhalt von ihrem Mann, verschwieg aber, dass sie eigene, wenn auch geringe, Einkünfte hatte. Auf 
den Hinweis des Gerichts, dass nicht plausibel sei, wovon sie lebe, erklärte sie, Verwandte würden ihr 
Geld leihen, das sie aber zurückzahlen müsse. Der Ehemann hatte indes inzwischen erfahren, dass seine 
Frau einer Arbeit nachging. Er wies im Prozess darauf hin und konnte sogar eine Zeugin benennen. Die 
Frau musste ihre Angaben korrigieren. 
 
Das OLG verneinte einen Unterhaltsanspruch der eigentlich unterhaltsberechtigten Frau. Vor Gericht ist 
man zur Wahrheit verpflichtet. Hinzu kommt, dass das unterhaltsrechtliche Verhältnis zwischen Eheleu-
ten in besonderem Maße durch die Grundsätze von Treu und Glauben beherrscht wird. Eine Inan-
spruchnahme des Mannes trotz der falschen Angabe wäre daher grob unbillig. 
 
 
23.  Schenkungen nach Erbeinsetzung im gemeinschaftlichen Ehegattentestament 
 
Ehegatten bestimmen in einem gemeinschaftlichen Ehegattentestament ihr gemeinsames Kind zum 
Schlusserben des Längstlebenden. Nach dem Tode eines Ehegatten verschenkt der Überlebende einen 
Großteil des Vermögens an einen Dritten und vermindert so das Erbe. Kann das erbende Kind von dem 
Dritten die Geschenke nach dem Tode des überlebenden Elternteils herausverlangen?  
 
Das Oberlandesgericht Hamm (OLG) hat die Frage in dem von ihm zu beurteilenden Fall wie folgt ent-
schieden: Beeinträchtigt der überlebende Ehegatte die Erberwartung eines in einem gemeinschaftlichen 
Ehegattentestament verbindlich eingesetzten Schlusserben durch Schenkungen an einen Dritten, kann 
der Dritte nach dem Tod des zuletzt verstorbenen Ehegatten zur Herausgabe an den Schlusserben ver-
pflichtet sein, wenn der Erblasser kein anerkennenswertes lebzeitiges Eigeninteresse an der Zuwendung 
hatte. 
 
Im entschiedenen Fall war der Sohn Erbe seines verstorbenen Vaters. Dieser und die verstorbene Mutter 
hatten ihn in einem gemeinschaftlichen Testament zum Schlusserben des längstlebenden Ehegatten ein-
gesetzt. Nach dem Tode der Mutter lernte der Vater eine Frau kennen, mit der er in einem Haushalt 
zusammenlebte. Auf Wunsch des Vaters vereinbarte der Sohn mit der Frau ein lebenslanges Wohnrecht 
an einer im Eigentum des Sohnes stehenden Wohnung unter der Bedingung, dass die Frau den Vater bis 
zum Tode oder bis zu einer Heimaufnahme pflege und in Bezug auf das von ihr und dem Vater bewohn-
te Haus keine Besitzansprüche stelle. In der Folgezeit übertrug der Vater der Frau verschiedene Vermö-
gensgegenstände (u. a. Fondsbeteiligungen, Lebensversicherungen) im Wert von ca. 222.000 €. Durch 
Barabhebungen erlangte die Frau weitere 50.000 € aus dem Vermögen des Erblassers. 
 

Das OLG Hamm hat die Frau zur Übertragung der ihr zugewandten Vermögenswerte und zur Rückzah-
lung der von ihr erlangten Gelder verurteilt. Diese Schenkungen haben die Erberwartung des Sohnes 
beeinträchtigt und sind nicht durch ein – eine Benachteiligungsabsicht ausschließendes – anerkennens-
wertes lebzeitiges Eigeninteresse des Vaters veranlasst gewesen. 
 
 



 
  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 %
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 %
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2017: Oktober = 109,6; September = 109,6; August = 109,5;  
Juli = 109,4Juni = 109,0; Mai =108,8; April = 109,0; März = 109,0;  
Februar = 108,8; Januar = 108,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


